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Änderung der Kantonsverfassung und Gesetzesänderungen infolge des Kantonswechsels der Ge-
meinde Moutier– Vernehmlassungsverfahren 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Handels- und Industrieverein des Kantons Bern (HIV) dankt Ihnen für die Möglichkeit der Stellung-
nahme zur Änderung der Kantonsverfassung und Gesetzesänderungen infolge des Kantonswechsels 
der Gemeinde Moutier. Besten Dank auch für die gewährte Fristverlängerung.  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Teilrevision umfasst folgende Kernpunkte: 
• In Artikel 84 der Kantonsverfassung wird künftig der Amtsbezirk Moutier nicht mehr erwähnt. 

Gleichzeitig wird der Begriff des Amtsbezirks aus der Kantonsverfassung, dem Organisationsge-
setz und dem Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch gestrichen, da die Amtsbe-
zirke ihre Eigenschaft als ordentliche Verwaltungsunterteilungen des Kantons sowie jegliche 
Rechtswirkung verloren haben. 

• Im Zusammenhang mit der Verlegung von kantonalen Verwaltungseinheiten von Moutier in an-
dere Orte des Berner Juras oder nach Biel wird vorgeschlagen, die Betreibungs- und Konkursämter 
der Regionen Berner Jura und Seeland zusammenzulegen und den Sitz in den Berner Jura (Tavan-
nes) zu legen, wobei sowohl für den Betreibungs- als auch für den Konkursbereich Schalter im 
Berner Jura und in Biel beibehalten werden. 

• Mit der Neuorganisation der Kantonsverwaltung und der kantonalen Schulen im Berner Jura und 
in Biel im Zusammenhang mit dem Kantonswechsel von Moutier sollen auch die kantonale Zwei-
sprachigkeit und die französischsprachige Komponente des Kantons Bern gestärkt werden. Der 
Regierungsrat will deshalb die Umsetzung der kürzlich verabschiedeten Wirtschaftsstrategie des 
Berner Juras 2030 sowie die Tätigkeiten der neuen Stiftung «Fondation pour le rayonnement du 
Jura bernois» unterstützen. Er beantragt daher eine Änderung des Sonderstatutsgesetzes, um die 
gesetzliche Grundlage für die finanzielle Unterstützung dieses Vorhabens durch den Kanton zu 
schaffen. 

• Die Neuorganisation der Kantonsverwaltung und der kantonalen Schulen betrifft auch die Aufga-
ben und die Verwaltungsorganisation des Interregionalen Fortbildungszentrums (IFZ/CIP) in Tra-
melan. Bei dieser Gelegenheit soll im entsprechenden Gesetz die Regelung der Aufsicht über das 
IFZ modernisiert werden 
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II. Stellungnahme 
 
Aus Sicht der Wirtschaft ist die Umsetzung der kürzlich verabschiedeten Wirtschaftsstrategie des 
Berner Juras 2030 sowie die Tätigkeiten der neuen Stiftung «Fondation pour le rayonnement du 
Jura bernois» zu unterstützen. Die Stiftung initiiert Projekte, die der Attraktivität und dem Bekannt-
heitsgrad des Berner Juras im Kanton und in der Schweiz dienen und die Kompetenzen und Beson-
derheiten der Unternehmen und Institutionen der Region Berner Jura aufwerten. Die neu geschaf-
fenen gesetzlichen Grundlagen Art. 67d und 67e des Gesetzes über das Sonderstatut des Berner 
Juras und über die französischsprachige Minderheit des Verwaltungskreises Biel/Bienne vom 
13.09.2004 (Sonderstatutsgesetz, SStG) sind sachgerecht. 
 
Die Wirtschaft möchte indes auf die Auswirkungen auf die Finanzen aufmerksam machen: Im Vor-
trag unter Ziffer 7 (S. 11 ff.) werden die künftigen Ausgaben zu wenig genau aufgeführt. Es müssten 
konkrete Zahlen genannt werden, dies aus Transparenzgründen. Es ist klar, dass die Änderung der 
Kantonsverfassung und der Gesetze keine finanziellen Auswirkungen mit sich bringen. Interessant 
und wirklich wichtig wären die finanziellen Auswirkungen der Umsetzung.  
Die zu erwarteten Kosten sind auch nicht im Aufgaben-/Finanzplan 2024-2026 des Kantons Bern 
aufgeführt. Die Wirtschaft würde es begrüssen, konkrete Zahlen zur Umsetzung zu erhalten.  
 
Ebenfalls weist die Wirtschaft darauf hin, dass es Unternehmen geben wird, welche den Kantons-
wechsel nicht vollziehen möchten. Hier gilt es, unbürokratische Unterstützung seitens des Kantons 
zu bieten. Der Kanton Bern sollte ein Interesse daran haben, dass Firmen im Kanton verbleiben und 
entsprechende Anreize schaffen. Entscheiden sich einzelne Firmen für den Kanton Bern, ist dies mit 
Investitionskosten für die Unternehmen verbunden. Deshalb sollte geprüft werden, ob der Kanton 
Bern für eine Gewisse Zeit auf Abgaben oder Steuern für Firmenumzüge aus Moutier nach Bern 
verzichten könnte. 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Bemerkungen. 
 
Freundliche Grüsse 

Handels- und Industrieverein des Kantons Bern 

 

  

Adrian Haas, Dr. iur., Fürsprecher Jasmin Waldvogel 
Direktor  Juristische Sekretärin 


